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Einsatzbeschrieb für Freiwillige im Programm 
«mitten unter uns» 
 

 
Der Einsatzbeschrieb ist Bestandteil der Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Roten Kreuz 
Baselland (SRK BL). 
 

Kurzbeschrieb 
 

Sie begleiten ein Kind aus einer Familie in einer schwierigen 
Lebenssituation. Sie sind für das Kind da und unternehmen gemeinsame 
Freizeitaktivitäten. Das Kind erlebt unbeschwerte Momente, lernt Neues 
kennen und erweitert seine Fähigkeiten. Das Kind 

 kann ähnliche Erfahrungen sammeln wie andere Kinder 

 wird ganzheitlich gefördert und erweitert seine Fähigkeiten 

 kann sein Selbstvertrauen stärken 

 kann seine Sprachkenntnisse erweitern 
Dies ermöglicht dem Kind besseren Anschluss in seinem sozialen Umfeld. 
 
Kinder unter 4 Jahren werden von ihrer Mutter begleitet. In gemeinsamem 
Austausch stärken Sie auch die Mutter in ihrer Erziehungsrolle.  
 
Sie engagieren sich freiwillig und unentgeltlich für die Chancengerechtigkeit 
aller Kinder und für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. 
 

Aufgaben  
 
 

Sie unternehmen mit dem Kind verschiedene Alltagsaktivitäten, wie: 

 gemeinsam spielen, basteln, backen oder kochen  

 den Spielplatz, die Bibliothek oder Ludothek besuchen 

 in den Wald oder Bauernhofbesuch 

 zu kulturellen Anlässen, wie z.B. zur Fasnacht, begleiten 

 bei Bedarf Raum geben, die Hausaufgaben zu erledigen 
 

In Mutter-Kind-Kontakten informieren und begleiten Sie ergänzend die 
Eltern zu lokalen Kinder- und Familienangeboten, wie Kinderbörsen, 
Mütter-/Väterberatung oder Familienzentren. Sie tauschen sich zu 
Familienthemen oder zur Mutterrolle in der Schweiz aus. Nach Bedarf 
besprechen sie alltagspraktische Themen, wie z.B. das Schulsystem. 
 
Sie sind sich bewusst, dass die Erziehung des von Ihnen begleiteten 
Kindes in der Verantwortung der Eltern liegt.  
 

Zeitlicher 
Aufwand 

Die Treffen finden wöchentlich oder 14-täglich statt und dauern in der Regel 
2-3 Stunden. Bei einem Kinderkontakt besucht Sie das Kind i.d.R. zuhause.  
 
Die Dauer des Einsatzes beträgt mindestens 6 Monate. Das SRK BL bleibt 
mit Ihnen in Kontakt. Situativ wird gemeinsam entschieden, wie lange der 
Kontakt weiterverlaufen soll und kann. Längere Begleitungen enden i.d.R. 
nach 2-3 Jahren. 
 

Voraus-
setzungen 
 

 Mindestalter 18 Jahre 

 Gefestigte Persönlichkeit 

 Gute Deutschkenntnisse 

 Empathisch und kommunikativ 

 Kenntnisse von lokalen Angeboten und Fachstellen von Vorteil 
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Verbindlichkeit  

Verbindlichkeit  Sie halten sich an die getroffenen Vereinbarungen (Regelmässigkeit, 
Pünktlichkeit, Mindesteinsatzdauer, inhaltliche Abmachungen).  

 Sie melden Abwesenheiten aufgrund von Ferien oder anderer 
Verhinderung frühzeitig der Person, die Sie begleiten. 

 Sie informieren die Koordinatorin über wichtige Gegebenheiten und 
Entwicklungen 

 Treten Schwierigkeiten auf oder sehen Sie sich der Aufgabe nicht 
gewachsen, nehmen Sie mit der Koordinatorin Kontakt auf. 

 Möchten Sie Ihre Tätigkeit beenden oder finden keine regelmässigen 
Treffen mehr statt, informieren Sie bitte rasch möglichst Ihre 
Koordinatorin. 
 

Einführung 
Begleitung 
Weiterbildung 
Anerkennung 

Die Koordinatorin des SRK BL ist Ihre Ansprechperson. Sie ist offen für Ihre 
Fragen und Anregungen. Sie bietet Unterstützung bei allfälligen Problemen 
und Unsicherheiten. Sie begleitet das erste Treffen mit dem Kind und 
seiner Familie.  
Die ersten vier Besuche gelten als Probezeit, während der Sie Ihr 
definitives Engagement überdenken können. Nach der Probezeit kontaktiert 
die Koordinatorin Sie und die Eltern des Kindes. Es ist ein gemeinsamer 
Entscheid, ob der Kontakt weitergeht oder nicht.  
 
Wir bieten verschiedene Weiterbildungen und Treffen zum 
Erfahrungsaustausch an. Diese stärken Sie in Ihrem Einsatz. Die Kurs-
kosten trägt das SRK BL. Die detaillierten Ausschreibungen erhalten Sie 
per Newsletter. Wir erwarten die Teilnahme an mindestens einem Kurs pro 
Jahr.  
 
Mit Ihrer Aufnahme als Freiwillige/r erhalten Sie automatisch eine 
kostenlose Aktivmitgliedschaft beim SRK BL und einen Freiwilligenausweis.  
Am Ende Ihres Engagements, mindestens nach 6 Monaten aktivem 
Einsatz, erhalten Sie auf Wunsch eine Einsatzbestätigung. 
 

Versicherungs-
schutz 

Für entstandene Personen- oder Sachschäden sind Sie während Ihres 
Freiwilligeneinsatzes versichert. Der Versicherungsschutz gilt während des 
Einsatzes und auf dem direkten Weg zum Einsatzort hin und zurück.  
Das von Ihnen begleitete Kind ist durch das SRK BL ebenfalls 
haftpflichtversichert. Der Unfallversicherungsschutz ist durch die 
obligatorische Krankenversicherung gedeckt.  
 

Auslagen  
Kosten 
Geld 
 
 

Bitte beachten Sie, dass die Familien in der Regel über ein kleines Budget 
verfügen. Bei den Treffen sollen möglichst kostenlose oder kostengünstige 
Sachen unternommen werden. Anfallende Ausgaben, wie für Tramfahrten 
oder Eintritte, bezahlen die Eltern des Kindes.  Das SRK BL verfügt über 
ein Jahres-Zolli-Abonnement, das auf Anfrage für einen einzelnen Besuch 
ausgeliehen werden kann.   
 
Ist die Familie von einem finanziellen Engpass betroffen, nehmen Sie resp. 
die betroffenen Eltern selber mit dem SRK BL Kontakt auf. Wir raten Ihnen 
klar davon ab, der von Ihnen begleitenden Familie/Kind Geld aus zu leihen.  
 

Haltung in der 
Begleitung 
 
 

Sie haben gerne Kinder und begegnen ihnen und ihren Eltern respektvoll. 
Ihre Beziehung zum Kind ist freundschaftlicher Art. Sie schaffen ein Klima, 
in dem sich das Kind wohl fühlt und sein Selbstvertrauen wachsen kann. 
Sie unterstützen seine Unternehmungslust. Sie geben ihm Raum, von sich 
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selbst zu erzählen. Sie respektieren auch seine Privatsphäre.  
 
Sie nehmen Rücksicht auf die soziale und wirtschaftliche Situation seiner 
Familie und sind zurückhaltend mit Geschenken. 
 

Kindesschutz 
 

Wir verlangen von Ihnen beide Auszüge aus dem Strafregister 
(Sonderprivatauszug und Privatauszug), und von Ihrem Partner den 
Sonderprivatauszug. Diese Auslagen zahlen wir Ihnen zurück. 
Ergänzend fragen wir Sie nach Referenzen, und Sie unterschreiben 
unseren Verhaltenskodex. 
 

 


